
Der Kantonsrat gibt Kenntnis von folgenden Beschlüssen, die an der 21. Sitzung vom 8. 

November 2021 gefasst worden sind: 

 

1. Dem Wunsch der SP-Fraktion, in der Spezialkommission 2021/1 «Stärkung des 

Milizparlaments» Stefan Lacher durch Patrick Portmann zu ersetzen, wird entsprochen. 
 

2. Die an der Sitzung vom 1. November 2021 eingesetzte Spezialkommission 2021/7 

Volksinitiative «Corona-Solidaritätsbeitrag von Vermögenden während 5 Jahren» setzt 

sich wie folgt zusammen: Rainer Schmidig (Erstgewählter), Iren Eichenberger, Samuel 

Erb, Matthias Freivogel, Beat Hedinger, Christian Heydecker, Patrick Portmann, Daniel 

Preisig und Martin Schlatter. 
 

3. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 30. März 2021 betreffend die Teilrevision 

des Steuergesetzes (befristete Steuersenkung aufgrund Corona-Krise) wird in der zweiten 

Lesung beraten. 
 

In der Schlussabstimmung wird der Teilrevision des Steuergesetzes mit 37 : 18 Stimmen 

(2 Enthaltungen) zugestimmt. Bei 57 an der Abstimmung teilnehmenden Ratsmitgliedern 

wird die Vierfünftelmehrheit von 46 Stimmen nicht erreicht. Das Gesetz untersteht damit 

dem obligatorischen Referendum.  

4. Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 16. März 2021 betreffend Revision 

des Elektrizitätsgesetzes und Genehmigung der Ablösung des NOK-Gründungsvertrags 

wird eingetreten. Mit 58 : 0 Stimmen wird zugestimmt, dass der eine Teil der Vorlage – die 

Genehmigung der Ablösung des NOK-Gründungsvertrags – an den Regierungsrat 

zurückgewiesen wird. Der andere Teil der Vorlage – die Revision des Elektrizitätsgesetzes 

– wird in der Spezialkommission 2021/2 vorberaten.  

5. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 6. April 2021 betreffend die Änderung des 

Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (Umsetzung des Bundesgesetzes über die 

Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen; Art. 28c ZGB) wird in der ersten 

und zweiten Lesung beraten.  

In der Schlussabstimmung wird der Änderung des Einführungsgesetzes mit 54 : 0 Stimmen 

(keine Enthaltungen) zugestimmt. Bei 54 an der Abstimmung teilnehmenden 

Ratsmitgliedern wird die Vierfünftelmehrheit von 44 Stimmen erreicht. Das Gesetz 

untersteht damit dem fakultativen Referendum.  

6. Die Motion Nr. 2021/8 von Nihat Tektas vom 8. März 2021 mit dem Titel «Effizienz im 

Baurecht – Behandlungsfristen im Rechtsmittelverfahren» wird mit 39 : 11 Stimmen 

erheblich erklärt.  



7. Die Motion Nr. 2021/9 von Nihat Tektas vom 8. März 2021 mit dem Titel «Effizienz im 

Baurecht – keine unnötigen Verzögerungen bei (noch) nicht rechtskräftigen Bauvorhaben» 

wird mit 39 : 13 Stimmen erheblich erklärt.  

 


